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Verordnung 
einer Weiterbildungs- und Prüfungsordnung im Bereich der Osteopathie

(WPO-Osteo)*)

Vom 4. November 2008

*) GVBl. II 322-131 

Aufgrund des § 16 Abs. 1 und 2 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli-
chen Gesundheitsdienst vom 28. Septem-
ber 2007 (GVBl. I S. 659) wird verordnet:

Erster Abschnitt

Weiterbildung

§ 1

Anwendungsbereich und Zielsetzung 
der Weiterbildung

(1) Dieser Abschnitt regelt die Weiter-
bildung in der Osteopathie für Personen,
die eine Erlaubnis zur

1. Führung der Berufsbezeichnung Phy-
siotherapeutin oder Physiotherapeut,
Masseurin und medizinische Bade -
meis terin oder Masseur und medizini-
scher Bademeister nach § 1 Abs. 1 des
Masseur- und Physiotherapeutengeset-
zes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2008 (BGBl. I S. 1910),
oder

2. Ausübung der Heilkunde nach § 1 des
Heilpraktikergesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 2122-2, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Oktober 2001 (BGBl. I
S. 2702),

besitzen.

Wer als Masseurin und medizinische Ba-
demeisterin oder Masseur und medizini-
scher Bademeister die Weiterbildung
nach dieser Verordnung absolvieren
möchte, muss eine Zusatzausbildung in
Manueller Therapie von mindestens 260
Unterrichtsstunden mit erfolgreicher Ab-
schlussprüfung nachweisen können. Die
geforderten 260 Unterrichtsstunden müs-
sen die Allgemeinen Grundlagen der Ma-
nuellen Therapie (mindestens 20 Unter-
richtsstunden), die Manuelle Therapie der
Extremitäten (mindestens 100 Unter-
richtsstunden) und der Wirbelsäule (min-
destens 140 Unterrichtsstunden) umfas-
sen.

(2) Die Weiterbildung vermittelt theo-
retisches Wissen und fachpraktische
Fähigkeiten, durch die berufliche Hand-
lungskompetenzen weiterentwickelt wer-
den, die dazu befähigen, osteopathische
Behandlungen eigenverantwortlich durch-
zuführen.

§ 2

Inhalt, Dauer und Durchführung 
der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung wird in einem
Lehrgang von mindestens 1 350 theoreti-
schen und praktischen Unterrichtsstun-

den je 45 Minuten in acht Themenberei-
chen nach Anlage 1 an einer nach § 5
Abs. 1 staatlich anerkannten Weiterbil-
dungseinrichtung durchgeführt.

(2) Die Weiterbildung kann als Voll-
oder Teilzeitunterricht angeboten werden.
Im Falle des Teilzeitunterrichts darf die
Weiterbildung die Dauer von vier Jahren
nicht überschreiten. 

§ 3

Fehlzeiten

(1) Von der oder dem Weiterzubilden-
den nicht zu vertretende Fehlzeiten sind
bis zu zehn vom Hundert der Unterrichts-
stunden nach § 2 Abs. 1 unschädlich.

(2) Auf Antrag kann die zuständige
Behörde darüber hinausgehende Fehlzei-
ten für unschädlich erklären, soweit eine
besondere Härte vorliegt und das Weiter-
bildungsziel nach § 1 Abs. 2 nicht gefähr-
det wird.

§ 4

Anrechnung anderer Aus- und 
Weiterbildungszeiten

Die zuständige Behörde kann auf An-
trag eine andere staatlich geregelte Aus-
oder Weiterbildung oder ein Studium
oder eine nicht staatlich geregelte zusam-
menhängende Aus- oder Weiterbildung
in der Osteopathie auf die Weiterbildung
nach dieser Verordnung anrechnen, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wer-
den kann. Ergibt die Gleichwertigkeits -
überprüfung eine teilweise Anrechnungs-
fähigkeit, kann die Weiterbildung nach
dieser Verordnung um den ermittelten
gleichwertigen Anteil gekürzt werden.

§ 5

Anerkennung von 
Weiterbildungseinrichtungen

(1) Weiterbildungseinrichtungen sind
durch die zuständige Behörde anzuerken-
nen, wenn

1. die Leitung der Weiterbildungseinrich-
tung einer fachlich und persönlich ge-
eigneten Person obliegt,

2. ausreichend fachlich und pädagogisch
qualifizierte Lehrkräfte in einem Ver-
hältnis von einer Lehrkraft für höchs -
tens 20 Weiterzubildende zur Verfü-
gung stehen und

3. dem Weiterbildungszweck entspre-
chende Räumlichkeiten, Medien, me-
dizinisch-technische Geräte und aus-
reichend Übungsmaterialien vorhan-
den sind.

Personen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gelten
als fachlich qualifiziert, wenn sie eine ein-
schlägige Ausbildung in einem Gesund-
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heitsberuf und eine Weiterbildung im Be-
reich der Osteopathie nachweisen oder
einen gleichgestellten Nachweis erbrin-
gen. Personen nach Nr. 1 sollen über Lei-
tungserfahrung und Personen nach Nr. 2
über Lehrerfahrung verfügen.

(2) Anerkannte Weiterbildungseinrich-
tungen nach Abs. 1 sind verpflichtet, Än-
derungen von tatsächlichen Verhältnis-
sen, die zu einem Wegfall der Anerken-
nungsvoraussetzungen nach Abs. 1 füh -
ren können, der zuständigen Behörde un-
verzüglich mitzuteilen.

(3) Die Anerkennung ist zurückzuneh-
men, wenn bekannt wird, dass bei ihrer
Erteilung die Voraussetzungen nach Abs. 1
nicht vorlagen. Sie ist zu widerrufen,
wenn nachträglich Tatsachen eintreten,
die die Versagung der Anerkennung
rechtfertigen würden.

Zweiter Abschnitt

Prüfung

§ 6

Prüfungsausschuss

(1) An jeder Weiterbildungseinrich-
tung wird ein Prüfungsausschuss gebil-
det, der für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung verantwortlich ist. Er
besteht aus:

1. einer Medizinalbeamtin oder einem
Medizinalbeamten der zuständigen
Behörde oder einer von ihr  beauftrag-
ten fachkundigen Person als vorsitzen-
des Mitglied,

2. drei in der Weiterbildung unterrichten-
den Lehrkräften, darunter mindestens
eine Ärztin oder ein Arzt und eine Per-
son, die über eine Erlaubnis nach § 17
Abs. 1, 4 oder 5 verfügt.

Für jedes Mitglied des Prüfungsausschus-
ses ist ein stellvertretendes Mitglied zu
bestellen. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses werden von der zuständigen
Behörde bestellt.

§ 7

Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist acht Wochen vor Beginn der Prü-
fung über die Weiterbildungseinrichtung
bei der zuständigen Behörde zu stellen.
Dem Antrag sind beizufügen:

1. Geburtsurkunde oder ein Auszug aus
dem Familienbuch der Eltern und alle
Urkunden, die eine spätere Namens -
änderung bescheinigen,

2. Bescheinigung der Weiterbildungsein-
richtung nach Anlage 2.

(2) Die zuständige Behörde entschei-
det über die Zulassung zur Prüfung und
setzt die Prüfungstermine im Benehmen
mit der Leitung der Weiterbildungsein-
richtung fest. Die Entscheidung über die

Zulassung sowie die Prüfungstermine
sind der antragstellenden Person spätes -
tens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn
schriftlich mitzuteilen. Die Ablehnung des
Antrags nach Abs. 1 ist zu begründen.

§ 8

Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem
schriftlichen Teil (§ 9), einem praktischen
Teil (§ 10) und einem mündlichen Teil 
(§ 11). Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses bestimmt die Prüferin-
nen und Prüfer für die einzelnen Prü -
fungs teile.

(2) Die zuständige Behörde kann von
ihr beauftragte Personen zur Beobach-
tung zu den praktischen und mündlichen
Teilen der Prüfung, mit Ausnahme der
Beratungen, entsenden. 

§ 9

Schriftliche Prüfung

(1) Der schriftliche Teil besteht aus ei-
ner unter Aufsicht zu erbringenden Ar-
beit. Diese Prüfungsarbeit besteht aus ei-
ner Kombination eines Antwort-Auswahl-
verfahrens, einer Fallbearbeitung sowie
der Bearbeitung ausgewählter Themen.
Dem Prüfling stehen für die schriftliche
Prüfung vier Stunden zur Verfügung. 

(2) Die Aufgaben für die Aufsichtsar-
beit werden auf Vorschlag der Leitung
der Weiterbildungseinrichtung vom vor-
sitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-
ses bestimmt. Die Prüfungsaufgaben nach
Abs. 1 sind aus den Themenbereichen 3,
5 und 6 der Anlage 1 auszuwählen.

(3) Die Aufsichtführenden werden von
der Leitung der Weiterbildungseinrich-
tung bestimmt.

(4) Der schriftliche Teil ist von zwei
Mitgliedern des Prüfungsausschusses
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 unabhängig
voneinander nach § 12 zu bewerten. Im
Fall einer abweichenden Bewertung be-
stimmt das vorsitzende Mitglied ein wei-
teres Mitglied des Prüfungsausschusses,
welches  die Note für den schriftlichen
Teil der Prüfung bestimmt.

(5) Über den schriftlichen Teil ist von
einer aufsichtführenden Person eine Nie-
derschrift zu fertigen, aus der sich erge-
ben:

1. Ort, Tag und Dauer,

2. die Namen der Prüflinge und der mit-
wirkenden Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses,

3. die sonstigen Entscheidungen und

4. außergewöhnliche Vorkommnisse.

§ 10

Praktische Prüfung

(1) Der praktische Teil besteht aus ei-
ner Arbeitsaufgabe aus der Praxis nach
Maßgabe der Anlage 3, die an einer Pro-
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bandin oder einem Probanden durchge-
führt wird. Der praktische Prüfungsteil
soll in der Regel  zwei Stunden dauern. 

(2) Drei Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses bewerten die praktische Leis -
tung des Prüflings nach § 12. 

(3) Über den praktischen Teil ist für je-
den Prüfling eine Niederschrift zu ferti-
gen, aus der sich ergeben:

1. Ort, Tag und Dauer,

2. die Namen des Prüflings und der mit-
wirkenden Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses,

3. die Gegenstände des Prüfungsteils und
die erteilte Note,

4. die sonstigen Entscheidungen und

5. außergewöhnliche Vorkommnisse.

§ 11

Mündliche Prüfung

(1) Der mündliche Teil besteht aus ei-
nem themenübergreifenden Gespräch auf
der Grundlage eines durch die Prüferin-
nen oder Prüfer ausgewählten Fallbei-
spiels, das Inhalte aus den Themenberei-
chen der Anlage 1 abbildet.

(2) Die Prüfung wird als Einzel- oder
Gruppenprüfung durchgeführt; eine
Gruppe soll nicht mehr als drei Prüflinge
umfassen. Der mündliche Teil soll in der
Regel 30 Minuten dauern.

(3) Die mündliche Prüfung wird vom
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses geleitet und von zwei Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nach § 6
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, darunter eine Ärztin
oder ein Arzt, abgenommen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 be-
werten die Leistung des Prüflings nach 
§ 12. Im Fall einer abweichenden Bewer-
tung bestimmt das vorsitzende Mitglied
des Prüfungsausschusses die Note für den
mündlichen Teil der Prüfung.

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses kann mit Einwilligung
des Prüflings die Anwesenheit von Zuhö-
rerinnen und Zuhörern beim mündlichen
Teil der Prüfung gestatten, wenn diese in
der jeweiligen Weiterbildungseinrichtung
im Bereich Osteopathie weitergebildet
werden. Die Anwesenheit bei Beratung
und Bekanntgabe der Ergebnisse ist aus-
zuschließen.

(6) Über den mündlichen Teil ist eine
Niederschrift zu fertigen, aus der sich er-
geben:

1. Ort, Tag und Dauer,

2. die Namen der Prüflinge und der mit-
wirkenden Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses,

3. die Gegenstände des Prüfungsteils und
die erteilte Note,

4. die sonstigen Entscheidungen und

5. außergewöhnliche Vorkommnisse.

§ 12

Benotung

Die schriftliche Aufsichtsarbeit sowie
die Leistungen des praktischen und
mündlichen Teils der Prüfung werden wie
folgt benotet:

„sehr gut“ (1), wenn die Leistung den An-
forderungen im besonderen Maße ent-
spricht,

„gut“ (2), wenn die Leistung den Anfor-
derungen voll entspricht,

„befriedigend“ (3), wenn die Leistung im
Allgemeinen den Anforderungen ent-
spricht,

„ausreichend“ (4), wenn die Leistung
zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen
den Anforderungen noch entspricht,

„mangelhaft“ (5), wenn die Leistung den
Anforderungen nicht entspricht, jedoch
erkennen lässt, dass die notwendigen
Grundkenntnisse vorhanden sind und die
Mängel in absehbarer Zeit behoben wer-
den können,

„ungenügend“ (6), wenn die Leistung
den Anforderungen nicht entspricht und
selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft
sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden können.

§ 13

Bestehen und Wiederholen der Prüfung,
Zeugnis

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn je-
der Prüfungsteil mit der Note „ausrei-
chend“ bewertet wurde.

(2) Jeder Teil der Prüfung kann einmal
wiederholt werden, wenn er schlechter
als mit der Note „ausreichend“ bewertet
wurde.

(3) Hat der Prüfling mehrere Teile der
Prüfung zu wiederholen, so darf er zur
Wiederholungsprüfung nur zugelassen
werden, wenn er an einer zusätzlichen
Weiterbildung teilgenommen hat, deren
Umfang und Inhalt von dem vorsitzenden
Mitglied des Prüfungsausschusses be-
stimmt wird.  Ein Nachweis über die Teil-
nahme an der zusätzlichen Weiterbildung
ist dem Antrag auf Zulassung zur Wieder-
holungsprüfung beizufügen.

(4) Die Wiederholungsprüfung muss
spätestens zwölf Monate nach der letzten
Prüfung abgeschlossen sein. In begründe-
ten Fällen kann die zuständige Behörde
Ausnahmen zulassen.

(5) Über die bestandene Prüfung stellt
das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses ein Zeugnis nach der Anla -
ge 4 aus. Über das Nichtbestehen erhält
der Prüfling vom vorsitzenden Mitglied
des Prüfungsausschusses eine schriftliche
Mitteilung, in der die Prüfungsnoten an-
zugeben sind.

§ 14

Rücktritt und Säumnis

(1) Tritt ein Prüfling nach der Zulas-
sung von der Prüfung zurück, so hat er
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die Gründe für den Rücktritt dem vorsit-
zenden Mitglied des Prüfungsausschusses
unverzüglich mitzuteilen. Genehmigt das
vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses den Rücktritt, so gilt die Prüfung
als nicht unternommen. Die Genehmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn der
Prüfling aus einem von ihm nicht zu ver-
tretenden Grunde nicht an der Prüfung
teilnehmen kann. Tritt ein Prüfling ohne
Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds
des Prüfungsausschusses von der Prüfung
zurück, gilt die Prüfung als nicht bestan-
den.

(2) Versäumt ein Prüfling den Prü-
fungstermin aus einem von ihm nicht zu
vertretenden Grunde oder ist er aus ei-
nem solchen Grunde an der weiteren
Teilnahme verhindert, so ist ihm Gelegen-
heit zu geben, die versäumten Prüfungs-
teile nachzuholen; die Entscheidung trifft
das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses. Versäumt ein Prüfling aus
einem von ihm zu vertretenden Grund 
einen Prüfungstermin, gilt der versäumte
Prüfungsteil als nicht bestanden.

(3) Im Falle des Rücktritts oder der
Säumnis aufgrund einer Erkrankung ist
unverzüglich ein amtsärztliches Zeugnis
vorzulegen.

§ 15

Täuschungsversuche, Ordnungsverstöße

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis
der Prüfung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, oder stört er die ordnungs-
gemäße Durchführung der Prüfung er-
heblich, so kann das vorsitzende Mitglied
des Prüfungsausschusses die betroffene
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ be-
werten. In schweren Fällen kann das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses den Prüfling von der Prüfung aus -
schlie ßen und die Prüfung für nicht be-
standen erklären.

(2) Wird eine Täuschungshandlung
erst nach Beendigung der Prüfung be-
kannt, so kann das vorsitzende Mitglied
des Prüfungsausschusses innerhalb von
drei Jahren nach der mündlichen Prüfung
die Prüfung für nicht bestanden erklären
und die staatliche Erlaubnis zur Führung
der Weiterbildungsbezeichnung nach 
§ 17 Abs. 1 entziehen und die Urkunde
nach § 17 Abs. 2 einziehen.

§ 16

Einsicht in Prüfungsunterlagen

(1) Auf Antrag bei der zuständigen
Behörde ist dem Prüfling nach Abschluss
der Prüfung Einsicht in seine Prüfungsun-
terlagen zu gewähren. 

(2) Der Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach dem Tag, an dem das Prü-
fungsergebnis eröffnet worden ist, schrift-
lich bei der zuständigen Behörde zu stel-
len. Bei Versäumung der Frist geht das
Einsichtsrecht verloren.

Dritter Abschnitt

Staatliche Anerkennung

§ 17

Weiterbildungsbezeichnung und 
Erlaubniserteilung

(1) Die staatliche Erlaubnis zur Füh -
rung der Weiterbildungsbezeichnung
„Osteopathin“ oder „Osteopath“ erhält,
wer die nach dieser Verordnung vorge-
schriebene Weiterbildung absolviert und
die staatliche Prüfung bestanden hat.

(2) Über die Erlaubnis zum Führen 
einer Weiterbildungsbezeichnung nach
Abs. 1 stellt die zuständige Behörde eine
Urkunde nach der Anlage 5 aus.

(3) Die in einem anderen Bundesland
erteilte staatliche Anerkennung gilt als
Erlaubnis zur Führung der entsprechen-
den Weiterbildungsbezeichnung nach
Abs. 1, sofern die Weiterbildung gleich-
wertig ist. Die Gleichwertigkeit wird auf
Antrag durch die zuständige Behörde
festgestellt.

(4) Personen im Sinne des § 1 Abs. 1,
die ihren Wohnsitz oder Ort der Beschäfti-
gung in Hessen haben, ist auf Antrag
durch die zuständige Behörde die Erlaub-
nis zur Führung der Weiterbildungsbe-
zeichnung nach Abs. 1 zu erteilen, wenn
sie

1. vor Inkrafttreten dieser Verordnung in
der Bundesrepublik Deutschland eine
nicht staatlich geregelte Aus- oder
Weiterbildung in der Osteopathie oder
ein entsprechendes Studium begonnen
haben, die oder das mindestens 1 350
Unterrichtsstunden je 45 Minuten
theoretischen und praktischen Unter-
richt umfasst,

2. bis zum Ablauf von fünf Jahren nach
Inkrafttreten dieser Verordnung den
erfolgreichen Abschluss der Aus- oder
Weiterbildung oder des Studiums
nachgewiesen sowie den Antrag ge-
stellt haben und

3. die Gleichwertigkeit festgestellt wer-
den kann. 

(5) Für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum vom 2. Mai 1992 (BGBl. 1993
II S. 266) gelten die Voraussetzungen des
Abs. 1 als erfüllt, wenn sie den Abschluss
einer gleichwertigen Weiterbildung in
ihrem Herkunftsstaat nachweisen. Dies
gilt auch für Personen, die in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum eine
solche Weiterbildung abgeschlossen ha-
ben. Die Gleichwertigkeit der Weiterbil-
dung kann durch Vorlage eines Weiterbil-
dungsnachweises im Sinne des Art. 3
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert
durch Ver ordnung (EG) vom 31. Juli 2008 
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(ABl. EU Nr. L 205 S. 10), des betreffen-
den Vertragsstaates nachgewiesen wer-
den, sofern die Weiterbildung keine we-
sentlichen Unterschiede im Vergleich zu
der nach dieser Verordnung geregelten
Weiterbildung hinsichtlich ihrer Dauer
und Inhalte aufweist. Aus diesem Weiter-
bildungsnachweis muss sich ergeben,
dass die genannten Personen

1. bereits in einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes
als Osteopathin oder Osteopath aner-
kannt wurden,

2. eine dreijährige Berufserfahrung als
Osteopathin oder Osteopath im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaates besit-
zen und dass

3. der Mitgliedstaat, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufser-
fahrung bescheinigt.

(6) Die Gleichwertigkeit der Weiterbil-
dung nach Abs. 5 Satz 3 kann auch durch
Vorlage von Weiterbildungsnachweisen
und den Nachweis über gleichgestellte
Berufsqualifikationen belegt werden, so-
fern eine den Erfordernissen der Art. 11
und 12 der Richtlinie 2005/36/EG genü-
gende Bestätigung der zuständigen Be -
hörde des Mitgliedstaates vorliegt.

(7) Die zuständige Behörde hat den
Antragstellerinnen und Antragstellern,
die den Befähigungs- oder Weiterbil-
dungsnachweis besitzen, der in einem an-
deren Mitgliedstaat erforderlich ist, um in
dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur
Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs
zu erhalten, die Aufnahme oder Aus -
übung dieses Berufes nach Maßgabe des
Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG zu ge-
statten.

(8) Der Befähigungs- oder Weiterbil-
dungsnachweis muss in einem Mitglied-
staat von einer entsprechend dessen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
nannten zuständigen Behörde ausgestellt
sein und bescheinigen, dass das Berufs-
qualifikationsniveau der Inhaberin oder
des Inhabers zumindest unmittelbar unter
dem Niveau nach Art. 11 der Richtlinie
2005/36/EG liegt.

(9) Die Aufnahme und die Ausübung
eines Berufs nach Abs. 7 müssen der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller eben-
falls gestattet werden, wenn sie oder er
diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang
in den vorhergehenden zehn Jahren in 
einem anderen Mitgliedstaat, der diesen
Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat,
sofern sie oder er im Besitz eines oder
mehrerer Befähigungsnachweise ist.

(10) Die zuständige Behörde ist unter
den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1
der Richtlinie 2005/36/EG berechtigt, von
der Antragstellerin oder vom Antragstel-
ler zu verlangen, dass sie oder er einen
höchstens zweijährigen Anpassungslehr-
gang absolviert oder eine Eignungsprü-
fung ablegt. In diesem Fall hat die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach
Maßgabe des Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG, unter Berücksichtigung des

Buchst. g des Art. 10 der Richtlinie
2005/36/EG, ein Wahlrecht zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungs-
prüfung.

(11) Für Zwecke der Anwendung des
Art. 14 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtli-
nie 2005/36/EG sind nach dessen Abs. 4
unter „Fächer, die sich wesentlich unter-
scheiden“, jene Fächer zu verstehen, de-
ren Kenntnis eine wesentliche Vorausset-
zung für die Ausübung des Berufs ist und
bei denen die bisherige Weiterbildung
der Migrantin oder des Migranten bedeu-
tende Abweichungen hinsichtlich Dauer
oder Inhalt gegenüber der nach dieser
Verordnung geforderten Weiterbildung
aufweist.

(12) Die zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, bei der Anwendung des Abs. 10
nach Maßgabe des Art. 14 Abs. 5 der
Richtlinie 2005/36/EG zu prüfen, ob die
von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller im Rahmen ihrer oder seiner Be rufs -
praxis in einem Mitgliedstaat oder einem
Drittland erworbenen Kenntnisse den we-
sentlichen Unterschied nach Abs. 11 ganz
oder teilweise ausgleichen können.

(13) Abs. 1 bis 11 gelten entsprechend
für Angehörige aus Staaten außerhalb der
Europäischen Union, soweit sich hinsicht-
lich der Anerkennung der Weiterbil-
dungsnachweise nach dem Recht der Eu-
ropäischen Gemeinschaften eine Gleich-
wertigkeit ergibt. Im Übrigen erfüllt eine
außerhalb der Europäischen Union erwor-
bene Weiterbildung die Voraussetzungen
des Abs. 1, wenn die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstandes gegeben ist. Ist
diese nicht gegeben oder ist sie nur mit
unangemessenem zeitlichem oder sachli-
chem Aufwand feststellbar, ist ein gleich-
wertiger Kenntnisstand nachzuweisen.
Der Nachweis wird durch das Ablegen ei-
ner mündlichen und praktischen Prüfung
erbracht, die sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der
staatlichen Prüfung erstreckt.

(14) Die Anerkennung der Berufsquali-
fikation ermöglicht der Erlaubnisinhabe-
rin oder dem Erlaubnisinhaber, nach
Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie 2005/36/EG den Beruf aufzu-
nehmen und auszuüben, wenn die beruf-
liche Tätigkeit der im Herkunftsmitglied-
staat vergleichbar ist.

(15) Die zuständige Behörde kann bei
einer Entscheidung über den Antrag auf
Zulassung die in Anhang VII der Richtli-
nie 2005/36/EG aufgeführten Unterlagen
und Bescheinigungen verlangen. Die in
diesem Anhang unter Nr. 1 Buchst. d, e
und f genannten Unterlagen und Beschei-
nigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht
älter als drei Monate sein. Bei berechtig-
ten Zweifeln kann sie von der zuständi-
gen Behörde des Herkunftsstaates eine
Bestätigung der Authentizität der dort
ausgestellten Bescheinigungen und Wei-
terbildungsnachweise verlangen. Dies gilt
auch für Weiterbildungen, die von dem
Herkunftsstaat bescheinigt wurden, aber
tatsächlich in einem weiteren Mitglied-
staat abgeleistet wurden.
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(16) Die zuständige Behörde hat der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen zu bestätigen und ihn auf feh-
lende Unterlagen hinzuweisen. Sie hat
das Verfahren für die Prüfung eines An-
trags auf Erlaubnis innerhalb kürzester
Frist, spätestens vier Monate nach Einrei-
chung der vollständigen Unterlagen, ab-
zuschließen und diese Entscheidung ord-
nungsgemäß zu begründen.

(17) Die zuständige Behörde ist nach
Maßgabe der Art. 8 und 56 Abs. 1 der
Richtlinie 2005/36/EG zur engen Zusam-
menarbeit mit der zuständigen Behörde
des Herkunftsstaates und zur Leistung
von Amtshilfe verpflichtet und hat dabei
die Vertraulichkeit der ausgetauschten In-
formationen sicherzustellen. Die in Satz 1
genannten Behörden haben sich nach
Maßgabe des Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG gegenseitig über das Vorlie-
gen disziplinarischer oder strafrechtlicher
Sanktionen oder über sonstige schwer-
wiegende, genau bestimmte Sachverhal-
te, die sich auf die Ausübung der in die-
ser Richtlinie erfassten Tätigkeiten aus-
wirken könnten, zu unterrichten. Dabei
sind die Rechtsvorschriften über den
Schutz personenbezogener Daten nach
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31), geändert durch
Verordnung (EG) Nr. L 1882/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L
284 S. 1), einzuhalten. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung wird
die Dienstleistungsempfängerin oder der
Dienstleistungsempfänger über das Er-
gebnis unterrichtet. 

§ 18

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Die zuständige Behörde hat nach
Maßgabe des Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG den Grundsatz der Dienst -
leis tungsfreiheit zu beachten, sofern sich
die Dienstleistende oder der Dienstleis -
tende zur vorübergehenden und gele-
gentlichen Ausübung des Berufs in den
Geltungsbereich dieser Verordnung be-
gibt und rechtmäßig in einem Mitglied-
staat niedergelassen ist.

(2) Die Dienstleistung wird unter der
Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates
erbracht, sofern dort für die betreffende
Tätigkeit eine solche Berufsbezeichnung
geführt wird. Im Übrigen gilt Art. 7 Abs. 3
Satz 2 und 3 der Richtlinie 2005/36/EG.
Die Angehörigen anderer Mitgliedstaaten
haben die Berufsbezeichnungen und 
deren Abkürzungen nach Maßgabe des
Art. 52 der Richtlinie 2005/36/EG zu füh -
ren. Die Dienstleistende oder der Dienst-
leis tende unterliegen im Übrigen nach
Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie
2005/36/EG den im Geltungsbereich die-
ser Verordnung geltenden berufsständi-
schen, gesetzlichen und verwaltungs-
rechtlichen Berufsregeln.

(3) Die Dienstleistende oder der
Dienstleistende ist nach Maßgabe des
Art. 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
von der Zulassung, Eintragung oder Mit-
gliedschaft bei einer Berufsorganisation
befreit.

§ 19

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Wiesbaden, den  4. November  2008

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r
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Themenbereich 1:

Medizinische Grundlagen

200 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
weitern ihr anatomisches Wissen um
funktionelle Zusammenhänge und verste-
hen so die Relation der verschiedenen
anatomischen Strukturen zueinander und
berücksichtigen diese Erkenntnisse für
die osteopathische Behandlung.

Sie sind in der Lage, einen Bezug zwi-
schen der Physiologie und der osteopathi-
schen Diagnostik und Therapie herzustel-
len.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
berücksichtigen in der osteopathischen
Untersuchung und Behandlung die wech-
selseitige Einflussnahme der verschiede-
nen Körperregionen sowie die Gelenkme-
chanik der Wirbelsäule, der Extremitäten,
des Schädels sowie der inneren Organe.

Sie leiten in unterschiedlichen Notfallsi-
tuationen adäquate, auch lebenserhalten-
de Maßnahmen ein und kommen ihren
Pflichten in diesen Situationen nach.

1.1 Anatomie und Physiologie

Inhalte:

• Skelettsystem mit Gelenken, Muskel -
sys tem inklusive segmentaler Nerven-
versorgung, Stütz- und Bindegewebe
als passiver Halteapparat sowie der Re-
lation zum Interzellularsystem

• Innere Organe mit ihrer atemabhängi-
gen Bewegung sowie deren Halte- und
Stützsysteme, ihrer neurovegetativen
sowie hormonellen Regulation

• Nervensystem mit den Einteilungen in
Zentrales und Peripheres Nerven -
sys tem sowie der funktionellen Aspekte
der neurologischen Systeme, besonders
des neurovegetativen, sowie des Li-
quorsystems inklusive der Hirn- und
Rückenmarkshäute mit ihren mechani-
schen Relationen

• Histologie unter Berücksichtigung der
Störfaktoren im Interzellularsystem

• Embryologie zum Verständnis der funk-
tionellen Entwicklung des segmentalen
Systems, der Halte- und Stützfunktio-
nen der inneren Organe sowie der neu-
rovegetativen Relationen

• Funktionen der inneren Organe sowie
Regulation derselben

• Hormonelles Regulierungssystem und
Bezug zum neurovegetativen System
sowie zum zentralen Nervensystem

• Funktion und Zusammenspiel der Ele-
mente des Bewegungsapparates (Ske-
lett-/Muskel-/Weichteil-/Interzellular-
system)

• Neurophysiologie und ihre Einfluss -
größen

1.2 Biomechanik

Inhalte:

• Funktionsprinzipien der Gelenke der
Wirbelsäule, der Extremitäten, des
Schädels sowie der inneren Organe
und deren gegenseitige Abhängigkeit

• Zusammenhang zwischen Beschwer-
den (Folgen) und deren Auslöser (Ursa-
che), den sogenannten Ursache-Folge-
Ketten (UFK)

1.3 Erste Hilfe 

Inhalte:

• Aktuelle Richtlinien der Ersten-Hilfe
und Reanimation

• Reanimationstraining

• Erste-Hilfe-Maßnahmen inklusive prak -
tischer Übungen

• Zivil- und Katastrophenschutz – Ab-
laufpläne, Kompetenzen (Weisungsbe-
fugnisse), Pflichten

• Handlungskette bei verschiedenen
Schadensereignissen

• Situationsbezogene Information, Be-
treuung und Zusammenarbeit mit den
beteiligten Professionen

Anlage 1
(zu § 2 Abs. 1)

Die Weiterbildung für Osteopathie umfasst mindestens 1 350 theoretische und praktische Un-
terrichtsstunden je 45 Minuten in nachstehenden Themenbereichen:

Themenbereich 1: Medizinische Grundlagen

Themenbereich 2: Medizinische Diagnostik

Themenbereich 3: Spezielle Krankheitslehre

Themenbereich 4: Osteopathische Grundlagen

Themenbereich 5: Osteopathische Diagnostik

Themenbereich 6: Osteopathische Behandlung

Themenbereich 7: Rechtliche Rahmenbedingungen

Themenbereich 8: Gesundheit und Allgemeine Lebensführung



Themenbereich 2:

Medizinische Diagnostik

60 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
werten Ergebnisse von Laboruntersu-
chungen und reflektieren deren  Einfluss
auf die osteopathische Therapie.

Sie berücksichtigen die Informationen aus
den bildgebenden Verfahren in der osteo-
pathischen Behandlung und schätzen die
Bedeutung der apparativen Diag nostik
für die osteopathische Arbeit ein und
handeln entsprechend.

2.1 Laboruntersuchungen

Inhalte:

• Hämatologische Untersuchungen

• Verfahren der klinischen Chemie

• Bakteriologische Untersuchungsergeb-
nisse

• Immunologische Testverfahren inklusi-
ve Essay-Diagnostik

2.2 Bildgebende Verfahren

Inhalte:

• Sonographie

• Radiologische Verfahren inklusive Szin-
tigraphie

• Schichtaufnahmen (MRT/CT)

2.3 Apparative Diagnostik

Inhalte:

• Kardiologisch-apparative Diagnostik

• Pulmologisch-apparative Diagnostik

• Neurologisch-apparative Diagnostik

• Hör-/Seh-/Geruchstests

Themenbereich 3:

Spezielle Krankheitslehre

120 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
ziehen die Pathophysiologie verschiede-
ner Erkrankungen in ihre osteopathische
Arbeit ein und ordnen die unterschiedli-
chen Symptome den entsprechenden
Krankheitsbildern zu.

Sie integrieren dieses Wissen in ihre
osteopathische Arbeit.

Inhalte:

Krankheitsbilder mit den charakteristi-
schen Krankheitszeichen/Symptomen aus
verschiedenen medizinischen Fachgebie-
ten:

• der Orthopädie, Traumatologie und
Chirurgie

• der Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie

• der Pädiatrie, Inneren Medizin und
Dermatologie

• der Gynäkologie, der Urologie und
Nephrologie

• der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde/Au -
genheilkunde/Zahnmedizin

Themenbereich 4:

Osteopathische Grundlagen

40 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer re-
flektieren die Entwicklungsgeschichte der
Osteopathie und wenden die Grundprin-
zipien der Osteopathie an Patientinnen
und Patienten an.

Sie überprüfen die Wirksamkeit ihres
osteopathischen Handels und passen,
wenn notwendig, die Maßnahmen an.

4.1 Geschichte der Osteopathie

Inhalte:

• Geschichtliche Entwicklung in den
USA

• Europäischer  Werdegang der Osteopa-
thie

• Differenzierung verschiedener osteopa-
thischer Teilbereiche

• Schnittstellen zu anderen Bereichen
der Heilkunde

4.2 Grundprinzipien der 
Osteopathie

Inhalte:

• vier Grundprinzipien der Osteopathie

• die osteopathische Dysfunktion

Themenbereich 5:

Osteopathische Diagnostik

220 Unterrichtstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
führen eine Anamnese und Befunderhe-
bung durch, um auf dieser Grundlage
entweder eine osteopathische Therapie
zu beginnen oder notwendige Zusatzun-
tersuchungen zu veranlassen bzw. eine
geeignete andere Behandlung zu emp-
fehlen.

5.1 Anamnese und Befundung

Inhalte:

• Kriterien der allgemeinen sowie spezi-
ellen Anamnese für die osteopathische
Arbeit
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• der strukturierte Untersuchungsgang
mit den osteopathischen Methoden der
Inspektion, Thermodiagnostik, Liste  -
n ingtechniken, Palpation, Funktions-
tests und Provokationstests wird theore-
tisch sowie praktisch erarbeitet

5.2 Patientensicherheit in der 
osteopathischen Praxis

Inhalte:

• Kriterien, die einer osteopathischen Be-
handlung widersprechen

• Sachgerechte Information und Bera-
tung der Patientinnen und Patienten

• Weiterleitung der bereits erhobenen
Befunde an die weiterbehandelnden
Professionen

Themenbereich 6:

Osteopathische Behandlung

650 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ler-
nen die verschiedenen Techniken zum
Lösen einer osteopathischen Dysfunktion
kennen und wenden diese an.

Sie führen differenziert die Korrektur der
verschiedenen osteopathischen Dysfunk-
tionen je nach betroffener Region und in-
dizierter Technik durch und bewerten die
Maßnahmen.

6.1 Allgemeine osteopathische 
Behandlungstechniken

Inhalte:

• direkte oder indirekte Mobilisation

• Muskel-Energie-Technik (MET)

• Neurophysiologische Entspannungs-
technik über Positionierung (Strain/
Counterstrain)

• Thrust/Manipulation

• weiche Entspannungstechnik (Release)

• Entspannungstechnik mit Impulsen
(Recoil/Rebound)

6.2 Spezielle Behandlung des parietalen
Systems inklusive des myofaszialen
Systems

Inhalte:

• Axiales System

• Extremitäten

• Myofasziales System

6.3 Spezielle Behandlung des viszeralen
Systems

Inhalte:

• Zwerchfell als „Motor“ der viszeralen
Bewegung

• Kopf-/Halsorgane

• Thoraxorgane

• Bauchorgane

• Beckenorgane

6.4 Spezielle Behandlung des 
craniosacralen Systems

Inhalte:

• Membranöses System

• knöchernes craniosacrales System

Themenbereich 7:

Rechtliche Rahmenbedingungen

30 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kennen und berücksichtigen die für ihre
Berufsausübung relevanten rechtlichen
und ethischen Grundlagen. Sie reflektie-
ren diese und erweitern ihr berufliches
Handlungsspektrum.

Sie arbeiten zum Wohle der Patientinnen
und Patienten kollegial und konstruktiv
mit anderen Berufen im Gesundheitswe-
sen zusammen.

Inhalte:

• Gesetzliche Krankenversicherung
(SGB V) – Leistungen und Qualitätssi-
cherung

• Soziale Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen (SGB IX) – zentra-
le Begriffe und Regelungen zur Rehabi-
litation

• Bürgerliches Gesetzbuch, z. B. Ver-
trags-, Familien- und Erbrecht, Haf-
tungsrecht

• Schadensersatz und Regressansprüche

• Strafrecht z. B. Freiheitsentzug, Körper-
verletzung, Unterlassungsdelikte

• Infektionsschutzgesetz

• Öffentlicher Gesundheitsdienst – Mel-
depflichten

• Gesundheitsberufsgesetze, Berufsord-
nungen, Heilpraktikergesetz

• Arbeits- und Tarifrecht

Themenbereich 8:

Gesundheit und Allgemeine 
Lebensführung

30 Unterrichtsstunden

Ziele:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind zu befähigen:

• Zusammenhänge zwischen Gesundheit
und der allgemeinen Lebensführung/
den Lebensgewohnheiten zu erkennen,
einzuschätzen und
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• im Rahmen der Möglichkeiten mit den
Patientinnen und Patienten gesund-
heitsfördernde Maßnahmen zu verein-
baren und

• die osteopathische Behandlung ent-
sprechend zu gestalten

Inhalte:

• Verständnis von Gesundheit und
Krank heit

• Prävention und Gesundheitsförderung

• Interdependenz von Spannung und
Entspannung (Stress, Burn-Out-Syn-
drom)

• Immunologische Aspekte

• Ernährung – verschiedene Empfehlun-
gen zu einer gesunden und ausgewo-
genen Ernährung in unterschiedlichen
Lebenssituationen

• Nahrungsmittelallergien und deren Er-
scheinungsformen

• Genussgifte und ihr Einfluss

• Bewegung – verschiedene Formen und
deren Einfluss auf die Gesundheit

• Sport – sportartenspezifische Belastun-
gen
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Anlage 2
(§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)

Bescheinigung über die Teilnahme an

Weiterbildungsveranstaltungen

Frau/Herr ……………………………………………………….……......

geb. am …………………………. in ………………………………….

hat vom …………………………. bis …………………………………

regelmäßig an dem theoretischen und praktischen Unterricht der Weiterbildung für Osteopa-
thie teilgenommen.

Der/Die Weiterzubildende hat ……………. Unterrichtsstunden versäumt.

…………………………….

Ort, Datum Stempel

………………………………………………………………

Unterschrift der Leitung der Weiterbildungseinrichtung

Anlage 3
(zu § 10 Abs. 1)

Die praktische Prüfung umfasst insbesondere die Überprüfung

• der sicheren Anwendung von klinischen Untersuchungstests, neurologischen und vas-
culären Tests (Safety-Tests) in der Osteopathie

• der osteopathischen Grifftechniken zur Diagnose und Therapie von osteopathischen Dys-
funktionen aus den Bereichen Parietal / Viszeral / Craniosacral unter Berücksichtigung der
erhobenen Befunde und der Kontraindikationen.
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Anlage 4
(zu § 13 Abs. 5)

ZEUGNIS

über die staatliche Prüfung in der

Weiterbildung für Osteopathie

Frau/Herr …………………………………………………………................

geboren am …………………………………… in …………………...............

hat am ...………………………………………. die staatliche Prüfung

zur/zum ………………………………………………………………………

bei der Weiterbildungseinrichtung

……………………………………………………………………………..………..

in ……………………………………………………………………………………

bestanden.

Sie/Er hat folgende Prüfungsnoten1) erhalten:

1. im schriftlichen Teil der Prüfung „“

2. im mündlichen Teil der Prüfung „“

3. im praktischen Teil der Prüfung „“

……………………………….................................

Ort, Datum Siegel

.............................................................................

(Unterschrift des vorsitzenden Mitglieds
des Prüfungsausschusses)

1) „sehr gut“ (1), wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht,
„gut“ (2), wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht,
„befriedigend“ (3), wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht,
„ausreichend“ (4), wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,
„mangelhaft“ (5), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse
vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können,
„ungenügend“ (6), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.
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Anlage 5
(zu § 17 Abs. 2)

Urkunde über die Erlaubnis zur

Führung der Weiterbildungsbezeichnung

„…………………………………………………………..“

Frau/Herr ….........................................……………………………………………………………………..

geb. am ……………………………...........…………….. in ……...............................…………………….

erhält nach § 17 Abs. 1 der Weiterbildungs- und Prüfungsordnung im Bereich der Osteopa-
thie mit Wirkung vom …………………….……… die Erlaubnis, die Weiterbildungsbezeichnung

„……………………………………………………“

zu führen.

…………………......…………….. Siegel

Ort, Datum

……………………………………

(Unterschrift)
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